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Erstellung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes für die Gemeinde Havixbeck 
Maßnahme als Ergänzung zum Mobilitätskonzept 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Ausschuss für Umwelt- und Kli-

maschutz, Mobilität, Energie 
und Nachhaltigkeit 

18.06.2025    

2 Ausschuss für Bauen, Planung 
und Wohnen 

25.06.2025    

3 Haupt- und Finanzausschuss 03.07.2025    

4 Gemeinderat 10.07.2025    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja   
 
 
 
Beschlussvorschlag   
 
Der Gemeinderat beschließt, für die Gemeinde Havixbeck ein ländliches Wegenetzkonzept 
erarbeiten zu lassen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, im August 2025 die Ausschreibung für die Vergabe des Kon-
zeptes durchzuführen sowie einen Förderantrag zur Erarbeitung des ländlichen Wegenetzkon-
zeptes vorzubereiten und bis zum Stichtag am 31.10.2025 bei der Bezirksregierung in Münster 
einzureichen. 
 
 
 
Begründung   
 

Die Gemeinde Havixbeck verfügt über rund 181 km Wirtschaftswege im Außenbereich, die 
Gegenstand der Betrachtung sind. Diese ländlichen Wege erfüllen mittlerweile vielfältige 
Funktionen: Sie erschließen Einzelgehöfte und Wohnhäuser, binden land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Flächen an das Verkehrsnetz an und dienen beispielsweise als Schul-
wege sowie als Radrouten für Freizeit und Erholung.  
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Ziel des Wegenetzkonzeptes ist es, die vorhandenen ländlichen Wege zu kategorisieren und 
Prioritäten für deren künftige Unterhaltung festzulegen. Dabei sind insbesondere deren Be-
deutung für die Landwirtschaft, für Natur und Landschaft sowie für den Tourismus zu berück-
sichtigen. In Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro und unter Einbindung rele-
vanter, örtlicher Akteure sollen Überlegungen für ein zukunftsfähiges Wegenetz entwickelt 
werden. 

Das ländliche Wegenetzkonzept besteht im Ergebnis aus zwei Teilen: 

 Abschlussbericht 

 Datenlieferung mit Bestandserfassung und Soll-Konzept 

Der Abschlussbericht muss folgende Punkte enthalten: 

 Kurzbeschreibung des Gemeindegebietes und Begründung des Plangebietes 

 Darstellung der Beteiligung der Bevölkerung und weiterer relevanter Akteure 

 Stärken- und Schwächenanalyse des Gebietes unter besonderer Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung sowie der Möglichkeit zur Reduzierung der Flächen-
inanspruchnahme 

 Konkrete Handlungsempfehlungen zum weiteren Vorgehen und zur Nutzung des 
Wegenetzkonzeptes, die auf die Untersuchungsergebnisse sowie das Soll-Konzept 
für die Auftrag gebende Kommune ausgerichtet sind 

Neben der Frage der zukünftigen Nutzung der Wege dient das Wegenetzkonzept als Grund-
lage für die Förderung des Ausbaus der Wirtschaftswege. 

Die Kosten zur Erstellung des Wegenetzkonzeptes für die Gemeinde Havixbeck werden vo-
raussichtlich etwa 50.000 € betragen. Gefördert werden 75 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten, jedoch höchstens 50.000 € und maximal ein Konzept pro Kommune. Der Stichtag für die 
Antragstellung ist der 31.10.2025. Vor der Antragstellung sind die Konzeptinhalte (u. a. Min-
destanforderungen und Festlegung der Länge der zu untersuchenden Wege) mit der Be-
zirksregierung Münster abzustimmen. Ab August 2025 kann förderunschädlich mit der Aus-
schreibung begonnen werden. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Kosten in Höhe von ca. 50.000 € und die Einnahme der erwarteten Förderung von 35.000 
€ sind in den Haushalt 2026 einzustellen. 
 
 
 
Jörn Möltgen   
 
 
 
  
 
Anlagen 
 
Leitfaden Wegekonzepte einschl. Fortschreibung  
Nachhaltigkeitsbogen 
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